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Am 1. September 1992 hat die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
(SRG) begonnen, auf den ursprünglich drei (heute: vier) Senderketten eine
Zeitangabe zu senden, für die Sponsoring-Verträge mit verschiedenen
Sponsorgebern abgeschlossen wurden. Je nach (unterschiedlichem) Vertragsinhalt
erfolgte die Ausstrahlung der Zeitangabe unmittelbar vor Beginn der Ausgaben
der Tagesschau, später auch vor Beginn der Informationssendung "10 vor 10". Die
als Zeitangabe gesendete Sequenz bestand aus zwei Elementen: das eine
Element erscheint als grauer Balken am unteren Bildrand und nimmt ca. 1/8 der
Bildfläche ein. Innerhalb dieses Balkens wird die Zeitangabe in digitaler Form und
die Sponsornennung ( Billboard ) eingeblendet. Das zweite Element, welches die
übrige Bildfläche beansprucht, entspricht einem vom Sponsorgeber frei gewählten
Bildhintergrund. Als Gegenleistung für das mit der Zeitangabe eingeblendete
Billboard entrichten die Sponsorgeber einen im Vertrag vereinbarten
Pauschalbetrag.

Mit Verfügung vom 21. November 1997 hat die Aufsichtsbehörde, das Bundesamt
für Kommunikation (BAKOM), festgestellt, dass die SRG mit der Ausstrahlung der
gesponserten Zeitangabe Artikel 18 RTVG (Trennung von Werbung und
Programm) in Verbindung mit Artikel 10 RTVV sowie Artikel 19 RTVG (Nennung
des Sponsors am Anfang und am Ende der Sendung) verletzt. Gegen diese
Verfügung hat die SRG Verwaltungsbeschwerde beim Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) erhoben.

Das Departement kommt in seinem Entscheid vom 8. Dezember 1998 zum
Schluss, dass die Zeitangabe mit Sponsoring eine Informationsvermittlung über
Zeit darstelle, welche von Dritten finanziert werde. Wegen der kurzen
Ausstrahlungsdauer müsse nicht am Anfang und am Ende die von Art. 19 Abs. 2
RTVG geforderte Sponsornennung eingeblendet bzw. angesagt werden. Es sei
zulässig, den Hinweis auf den jeweiligen Sponsor während der ganzen Dauer der
Informationsvermittlung auszustrahlen, da der Zuschauer erkenne, dass es sich
um eine gesponserte Darbietung handle. Aus dem Umstand der klaren Trennung
vom vorausgehenden Programmteil bzw. zur nachfolgenden Nachrichtensendung
ergebe sich zudem, dass dieser Zeitangabe das Merkmal der Sendung zukomme.
Durch die Zeitangabe mit Sponsoring erfolge keine Irreführung des Publikums,
sofern das Prinzip der Wahrhaftigkeit und das Transparenzgebot beachtet werde.
Aufgrund dieser Ausführungen müsse es deshalb als zulässig erachtet werden,
dass vor Nachrichtensendungen für die Informationsvermittlung der Zeitangabe
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als einer Sendung mit einer derart kurzen Ausstrahlungsdauer die
Sponsornennung nicht am Anfang und am Ende sondern permanent erfolge.

Entscheid des Eidg. Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK) vom 8. Dezember 1998.
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